
Von der Liebe unter Christenmenschen.
Der paritätische Alltag unter besonderer
Berücksichtigung des Simultaneums 1

Von Andrea Riotte M. A., Biberach

I. Das Simultaneum nach 1649
Eine Kirche" wie die zu Olm zur
H: dreyfaltigkheit"

Allein der Geldknappheit nach dem Dreißig-
jährigen Krieg ist es zu verdanken, daß Biberach in
diesem Jahr ein Doppeljubiläum feiern kann;
schien die Einführung der Parität doch mit der Auf-
kündigung des Simultaneums einherzugehen. Bei
den Kommissionsverhandlungen im April 1649
äußerten die Evangelischen nämlich die Absicht,
mit Hilfe des Stadtsäckels eine eigene Kirche "wie
die zu Ulm zur H: dreyfaltigkheit" zu bauen und die
seit einem Jahrhundert mit Unterbrechungen ge-
meinsam genutzte Martinskirche der katholischen
Gemeinde abzutreten.« Bereits gegen Ende des
Dreißigjährigen Kriegs hatte Georg Gaupp, der
Wortführer der Biberacher Protestanten, bei
schwedischen Offizieren Geld für einen evangeli-
schen Kirchenbau gesammelt.'

Die Biberacher Pfarrkirche mit ihrer hierarchi-
schen Ausrichtung auf den allein den Katholiken
reservierten Chor, dessen Schwerpunkt der Hoch-
altar mit dem Tabernakel bildet, entsprach keines-
wegs den religiösen Bedürfnissen und Vorstellun-
gen der Evangelischen. Schon 1562 hatte der Prädi-
kant Konrad Platz in einer Kontroverspredigt
kundgetan, daß es Abgötterei sei, "Christus in ein
Hauslein einzusperren und anzubeten'<. Den

Biberacher Protestanten schwebte ein Saalbau wie
die zwischen 1617 und 1621 erbaute Ulmer Drei-
faltigkeitskirche mit ihrem freien einheitlichen Pre-
digtraum vor, dessen Mittelpunkt die aufwendig
gestaltete Kanzel im Schiff bildete. 5 Das Gestühl der
Ulmer Kirche war auf die Kanzel als Ort der Ver-
kündigung ausgerichtet. Auf den Stellenwert der
geistlichen Musik im Protestantismus wies eine ei-
gene Musikempore hin. Der Wunsch nach einer
Empore, die der Gemeinde den freien Blick auf die
Kanzel geboten hätte, war schon 1582 und 1610
von den Biberacher Protestanten geäußert WOI-
den.s

Weder die Exekutionskommission noch der ka-
tholische Rat hielten einen evangelischen Kirchen-
neubau angesichts der horrenden Verschuldung
der öffentlichen Hand für realisierbar. Die simul-
tane Nutzung der Martinskirche bedurfte also der
Regelung durch die Kommission. Im Unterschied
zur Politik galt im kirchlichen Bereich nicht die Pa-
rität, sondern der Stichtag 1. Januar 1624, das so-
genannte Normaljahr. Grundsätzlich von dieser Re-
gelung ausgenommen wurde im Westfälischen
Frieden die geistliche Gerichtsbarkeit katholischer
Kirchenfürsten über evangelische Gemeinden. Die
institutionelle Verselbständigung des evangelischen
Kirchenwesens wurde dadurch garantiert, daß es
1648/49 der geistlichen Gerichtsbarkeit des Bi-
schofs von Konstanz entzogen und der Kirchenho-
heit des evangelischen Rats unterstellt wurde. An-
sonsten sollte die Religionsausübung beider Be-

Schiff der
Ulmer Dreifal-
tigkeitskirche.
Foto: Broschüre
"Haus der
Begegnung.
Dreifaltigkeits-
kirche Ulm ".
Abb. S. 10
unten

27



kenntnisse auf den Stand von 1624 zurückgedreht
werden, um die im Verlauf des Dreißigjährigen
Krieges angewendeten konfessionellen Zwangs-
maßnahmen null und nichtig zu machen.

Mit dem Hinweis auf die Rechtsverbindlichkeit
des Normaljahrs lehnte die Exekutionskommission
den Antrag der Evangelischen ab, ihre Predigtzeit
in der Martinskirche im Winter weiter in den Vor-
mittag hinein zu verlegen.' Mit der Gottesdienstzeit
von sechs bis acht Uhr morgens konnte sich die
evangelische Gemeinde vor allem in den dunklen
Wintermonaten nicht anfreunden. An der Schnitt-
stelle von Simultaneum und katholischem Sakral-
raum, dem Übergang vom gemeinsam genutzten
Langschiff zum allein den Katholiken reservierten
abgeschrankten Chor nämlich, entzündete sich
eine weitere Streitfrage. Genau an dieser Stelle
stand der evangelische Abendmahlsaltar. Die Prote-
stanten attackierten die Katholiken scharf, weil
diese im Verlauf der Verhandlungen durchzusetzen
versuchten, daß der evangelischen Gemeinde "bei
raichung der communion der durchgang in dem
chor der pfarrkirchen wider das angebne alte her-
kommen verwöhret" werden sollte." Seit einem als
antikatholische Provokation interpretierten Zwi-
schenfall in der Pfarrkirche im Jahr 1638 hielten
die Katholiken während des Abendmahls die
Schranke zum Chor beständig geschlossen." Die
Evangelischen, die auf das Normaljahr 1624 poch-
ten, konnten die "eröffnung und transitus umb den
mitlern altar, jedoch nur allein under wehrender
cornmunion" durchsetzen, "außer dessen aber und
weiter sie sich des chors nichts anzuemaßen haben
sollen"!".

In zwei Punkten freilich, die für die öffentliche
Religionsausübung der Evangelischen unverzicht-
bar waren, wich die Kommission vom Normaljahr
ab. Zum einen gestattete sie ihnen die Anstellung
eines eigenen Organisten und Mesners, zum ande-
ren verfügte sie, daß die Evangelischen das
Glockengeläute wie die Katholischen benutzen
durften. I I

Während sämtliche Schlüssel, die zum Chorbe-
reich führten, in katholischer Hand blieben, been-
dete die Kommission nun die alleinige Schlüsselge-
walt der Katholiken über das Schiff. 12 Anfang Mai
1649 erhielten die Protestanten aus der Hand des
katholischen Mesners die Schlüssel zu den Türen
der Martinskirche. Damit waren sie, mit denen im
Brennpunkt des politischen Lebens, dem Rathaus,
wieder gerechnet werden mußte, nun auch im
Zentrum des kirchlichen Lebens, der Pfarrkirche,
wieder voll präsent.

Die Pfarrkirche war nicht nur gemeinsames
Gotteshaus beider Konfessionen, sondern auch po-
litische Schaubühne. Alljährlich am Schwörtag.
nach Einführung der Parität erstmals am 1. Mai
1649, fanden sich hier die Zunftmitglieder beider
Konfessionen Seite an Seite ein. 13 Im Simultaneum
wurde die Einheit wenn schon nicht der kirchli-
chen, so doch der politischen Gemeinde beschwo-
ren. Der katholische Bürger legte ja nicht dem ka-
tholischen Bürgermeister, der evangelische Bürger
nicht dem evangelischen Bürgermeister den Huldi-
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gungseid ab. Beide gemeinsam wurden von ihrer
bikonfessionell-paritätischen Obrigkeit in die
Pflicht genommen.

Obwohl die evangelische Religionsausübung in
der Martinskirche 1649 rechtlich abgesichert
wurde, gaben die Protestanten ihren Plan einer Be-
endigung des Simultaneums zunächst nicht auf.
1650 ließ der evangelische Rat in Nürnberg Geld
für den Kirchenbau sammeln.i- 1666 gab Bürger-
meister Gaupp als Motor des Unternehmens aber
entmutigt zu, daß angesichts der allgemeinen Geld-
knappheit derzeit .einiche Hoffnung hiertzue nicht
zuernachen" sei 15, hatte die als Vorbild dienende
Ulmer Dreifaltigkeitskirche doch immerhin um die
20 000 fl. gekostet.is

Beim Aufbau eines autonomen evangelischen
Kirchenwesens nach 1649 hatte anderes Vorrang.
Aufgrund der Normaljahrsregelung waren die
evangelischen Geistlichen vergleichsweise spärlich
besoldet.!? Ihre Bezüge lagen insgesamt um ein
Drittel unter denen des katholischen Klerus. Das fi-
nanzielle Mißverhältnis wurde dadurch verstärkt,
daß die fünf evangelischen Geistlichen eine um ein
vielfaches größere Gemeinde zu betreuen hatten
als die sechs Kleriker, die der katholischen Ge-
meinde zugestanden wurden. Der evangelische Rat
beschloß deshalb 1669, die für den Kirchenbau ge-
sammelten Gelder dem Unterhalt der Prediger zu-
zuführen.'!

Der Streit um Grablegen und Epitaphien:
Das Simultaneum als Schauplatz eines
konfessionellen Machtkampfes

Ein Ausscheren der katholischen Gemeinde aus
dem Simultaneum stand bezeichnenderweise nie
zur Debatte, wies der Besitz der Pfarrkirche die ka-
tholische Kirche doch augenfällig als durch eine
jahrhundertelange Kirchengeschichte legitimierte
"alte Kirche" im Gegensatz zu den als .Neugläu-
bige" abqualifizierten Protestanten aus. Außerdem
hätten die Patrizier die Begräbnisstätten ihrer Vor-
fahren, die sich der Reformation entschieden ent-
gegengestellt hatten, nie den Protestanten preisge-
geben. Die Katholiken waren ja insofern privile-
giert, als der Chor, die Seitenkapellen und die Fa-
milienkapellen der Pflummern und Brandenburg
nicht Bestandteil des Simultaneums waren. Dem
katholischen Patriziat bot die Pfarrkirche Raum für
ständisch -korporative Repräsentation. Die Bran-
denburg ließen sich schon seit dem 15. Jahrhun-
dert, die Pflummern seit dem frühen 17. Jahrhun-
dert in ihren Familienkapellen beisetzen. Bis in die
Gegenwart legen dort Epitaphien. Grabplatten und
Wappenschilder Zeugnis vom Standesdenken des
katholischen Patriziats ab. Der heutige Eindruck
täuscht freilich; in Wirklichkeit beschränkten sich
die Geschlechter nicht auf die Pamilienkapellen.
sondern nutzten schon im 16. Jahrhundert auch
den Kirchenraum selbst als Grablege. Mit dem Bau
der pflummernschen Kapelle 1604 kam auf Druck
der übrigen Geschlechter - katholisch wie evange-
lisch -, die hinter den Brandenburg und Pflum-
mern nicht zurückstehen wollten, 1611 ein Ratsbe-
schluß zustande, demzufolge das Patriziat seine



Wappenschild des Bürgermeisters Christoph Friedrich
von Pflummern (1612-1688) und seiner Frau Maria
Barbara in der Pflummemschen Kapelle der Pfarrkirche
St. Maitin. Foto: Riotte

Epitaph des Patriziers Cesman Scherrich von 1624 in der
Marienkapelle der Pfarrkirche St. Martin Biberach.

Wappenschild des Geheimen Rats und Stadtrechners Jo-
hann Jacob Eberhart (t 1684) und seiner beiden Ehe-
frauen Juliana geb. Brandenburg (t 1676) und Maria
Catharina geb. Raittner von Zellerberg in der Pjlum-
mernschen Kapelle der Pfarrkirche St. Martin.

Foto: Riotte

Grabplatte des Christoph Bernhard von Pflummern
tt 1671) und seiner Frau Maria Sidonia geb. von Deth-
mar tt 1698) in der Pflummernschen Kapelle der Pfarr-
kirche St. Martin. Foto: Riotte
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Grabplatte des
katholischen
Dekans und
Stadtpfarrers

Johann Georg
Schwab (t 17.

8.1727) im
Chor der Pfarr-
kirche St. Mar-
tin. Das allei-

nige Verfü-
gungsrecht der

Katholiken
über den Chor
ermiiqlichte es

ihnen im
Unterschied zu
den Protestan-
ten, dort ihre
verstorbenen

Geistlichen bei-
zusetzen.

Foto: Riotte

Angehörigen gegen eine Gebühr in der Martinskir-
ehe begraben lassen durfte.'? Bis zum Tod des letz-
ten evangelischen Patriziers 1638 waren auch Pro-
testanten in den Genuß dieses Privilegs gekommen.

Weil bei der Verfassungsänderung 1649 kein
evangelisches Patriziat geschaffen wurde, das an
diese Tradition hätte anknüpfen können, griff die
Normaljahrsregelung in dieser Hinsicht nicht. Erst
mit dem Aristokratisierungsprozeß innerhalb der
evangelischen Elite wurde die Diskussion um die
Grablege neu entfacht. Der 1661 nobilitierte evan-
gelische Bürgermeister Georg Gaupp versuchte
1662 das Begräbnisrecht in der Pfarrkirche für sich
und seine Familie zu erzwingen, indem er unweit
der Kanzel ein Epitaph anbringen ließ.> Unter dem

Uhr am Chorbogen der Pfarrkirche St. Martin: Zifferblatt
Richtung Schiff Foto: Riotte
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gemeinsamen Druck des katholischen Patriziats
wie der evangelischen Räte, die seine antidemokra-
tischen Separationsbestrebungen mißtrauisch ver-
folgten, mußte Gaupp die Gedenktafel wieder ent-
fernen lassen 21 Die protestantische Führungs-
schicht der Nobilitierten und Graduierten wich dar-
aufhin zur Pflege ihrer ständischen Repräsentation
notgedrungen in die evangelische Heilig-Geist-Kir-
ehe aus.v

Dennoch blieb die Pfarrkirche bis zum Patriziats-
streit am Ende des 17. Jahrhunderts Schauplatz des
politischen Machtkampfes zwischen evangelischer
obilität und katholischem Patriziat. Erst mit der

Mediatisierung, als die katholischen Geschlechter
mit ihren übrigen Vorrechten auch ihr Begräbnis-
privileg einbüßten-', verlor das Simultaneum für
die evangelische Elite seinen Charakter als Ort der
iederlage, der ständischen Diskriminierung;

konnte sie ihren Begräbnisanspruch gerichtlich
doch nie durchsetzen. Dagegen demonstrierten die
katholischen Patrizier ihr Privileg im ausgehenden
17. Jahrhundert besonders nachhaltig, so daß sogar
im katholischen Rat 1692 schließlich kritisiert
wurde, daß .uff solche weiß in der gemeinsamen
PfarrKürehen entlieh ein ganzer Chatol. [ischer]
Gottsackher aufgericht" werde.> Um sich die ka-
tholische Funeralkunst des 17. Jahrhunderts in der
Martinskirche zu vergegenwärtigen, ist freilich
Phantasie vonnöten: bereits bei der Barockisierung
der Pfarrkirche gegen Mitte des 18. Jahrhunderts
wurden die meisten Epitaphien entfernt."

Die "Sand-Uhr auf der Canzel" -
Probleme mit den Nutzungszeiten

Während sich die protestantische Führungs-
schicht lange Zeit vorrangig an der Verweigerung
der ständischen Repräsentation im Simultaneum
stieß, fühlten sich evangelische Geistlichkeit und
Gemeinde hauptsächlich durch die ungünstigen
Gottesdienstzeiten eingeschränkt. Verwarnungen

Uhr am Chorbogen der Pfarrkirche St. Martin: Zifferblatt
Richtung Chor. Foto: Riotte



Beispiel für eine Kanzelsanduhr aus der Kirche in
Prickenhausen.
Foto: Katalog "Geld und Glaube". Leben in evange-
lischen Reichsstädten, AugsbuTg 1998, Abb. 67

der Prediger durch die evangelische Obrigkeit
zeugen von der Überschreitung der Benut-
zungszeiten.> Bei Abendmahlsfeiern waren Zeit-
überschreitungen auch nach Ansicht des protestan-
tischen Rats wegen der Größe der lutherischen Ge-
meinde fast unvermeidlich. Bereits 1652 baten die
Evangelischen die Katholiken deswegen um Nach-
sicht.>

Um die Geistlichen beider Konfessionen an die
Zeiteinteilung zu erinnern und eine reibungslose
Benützung der Kirche zu garantieren, war schon
seit 1573 im Chor der Pfarrkirche eine Schlaguhr
angebracht." Nach ihr mußte die Geistlichkeit sich
auch nach 1649 .stricte und praecise verhalten".
Tatsächlich registrierten die Katholiken aber an
Abendmahlstagen. an denen die Protestanten Zu-
tritt zum Chor hatten, Manipulationen von Seiten
der Evangelischen, die "viel mahl Ihren gotts dienst
verlängern, die Uhr zue ruckh ziehen, d[a]z die Zeit
zu Unserem gottsdienst verkürzt werde"?", Als die
Katholiken 1743 im Zuge der Barockisierung die
Schlaguhr im Chor außer Funktion setzten, prote-
stierte der evangelische Rat.30 Die Katholiken er-
klärten sich schließlich bereit, eine Uhr über dem
Kruzifix am Chorbogen anbringen zu lassen, deren
eines Zifferblatt noch heute zum katholischen
Chor, deren anderes Zifferblatt zum simultanen
Schiff zeigt.

Offensichtlich ignorierten einige der evangeli-
schen Geistlichen auch die "Sand-Uhr auf der Can-
zel". die dort eigens zu ihrer Orientierung ange-
bracht worden war.» Der Zeitverzug führte bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts regelmäßig zu Unru-

hen. weil die katholische Gemeinde ihr Recht be-
hauptete, indem sie vor Beendigung des protestan-
tischen Gottesdienstes in die Pfarrkirche ein-
drang.'>

Immer wieder lehnten sich Prediger offen gegen
die aus dem Simultaneum resultierenden Zeitbe-
schränkungen auf. Als Frühprediger Magister Ja-
cob Merk 1652 deswegen vom evangelischen Rat
zur Rede gestellt wurde, entgegnete er, "Er könne
und werde sich nicht bind[en] Iassjen], wolle
lieb [er] weggeh[en] ... die Andere H Predig[er]
könn[en] die Stundt Wol observiren. Er ab [er]
könne es nicht, Seye seinem gewiss[en]
zuwidler}".> Damit hatte er sich als ranghöchster
Vertreter der protestantischen Kirche im paritäti-
schen Biberach disqualifiziert; auch wegen seiner
Probleme mit dem Simultaneum wurde er 1653
seines Amtes enthoben.

"... das beständige und mit vielem Geräusch
begleitete Meßlesen im Chor"- Störungen
des evangelischen Gottesdienstes

Verärgerten die Evangelischen die Katholiken
vor allem mit der Überziehung der Benutzungszei-
ten. so brachten die Katholiken die protestantische
Gemeinde dadurch gegen sich auf, daß sie immer
wieder den evangelischen Gottesdienst störten.
Ungleich schwerer als die Biberacher Bürgerschaft
arrangierte sich die katholische Landbevölkerung
mit dem Simultaneum, da sie nur gelegentlich in
der Martinskirche die Messe besuchte, ihr das Si-
multaneum folglich fremd blieb. Die protestanti-
schen Prediger beklagten sich häufig über die Bau-
ern, weil sie während der evangelischen Zeremo-
nien mit den Türen schlugen und die Geistlichen
mit dem katholischen Gruß "Gelobt sei Jesus Chri-
stus" provozierten.>' Auf "das häuffige und unge-
stümme Eindringen Cathol.[ischen] BaurenVolcks
und anderen Pöbels" in die Kirche reagierte der
protestantische Rat, indem er 1768 die städtischen
Amtsknechte anwies, verstärkt auf das Landvolk zu
achten.» Umgekehrt hatten freilich auch die Ka-
tholiken Grund zur Klage, weil Evangelische
während des katholischen Gottesdienstes in die
Pfarrkirche eindrangen, "die hüth aufsezen, essen,
und allerhand insolentien anfangen">.

Im Kreuzfeuer der evangelischen Kritik standen
vor allem die katholischen Mesner, die ihren Zu-
gang zum Chor dazu nützten, um "und er dem
Evangelischen Gottesdinst vi! Ungelegenheit mit
hin und wider laufen, auff: und zueschließen und
zueschlagen der thüren und andrem gerümpel" zu
machen.v Im frühen 18. Jahrhundert wurde es zur
Gewohnheit, daß der Mesner vorzeitig die Türen
zum Chor öffnete, so daß ein Teil der katholischen
Messebesucher noch vor dem Ende der evangeli-
schen Nutzungszeit mit seinem Gebet begann.»

Auf katholischer Seite konzentrierte man sich im
18. Jahrhundert immer stärker auf den Chor. Das
Kirchenschiff wurde von den Katholiken nur zu
besonderen Anlässen, den Kontroverspredigten der
Kapuziner etwa, die "eine grosse Menge Volckhß"
aus der Umgebung anzogen, ganz ausgefüllt.'? Die
Tendenz der Katholiken, während der evangeli-
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Chorgitter von 1769.
Foto: Gesellschaft für Heimatpflege Biberach

sehen Gottesdienstzeiten "in dem Chor allerhand
actus" zu vollziehen=. verstärkte sich im Lauf des
18. Jahrhunderts. Die Protestanten waren ja nicht
berechtigt, den Katholiken während des evangeli-
schen Gottesdienstes den Zugang zum Chor zu ver-
sperren. Wenn die katholischen Geistlichen nach
Versehgängen in der Gemeinde die Monstranz wie-
der in den Chor zurückbrachten, ließen sie mit
Glöckchen läuten, auch wenn gerade ein evangeli-
scher Gottesdienst stattfand.!' Verärgert registrier-
ten die Evangelischen, daß die Zahl katholischer
Laien, die während der evangelischen Gottes-
dienstzeiten ihr Privatgebet im Chor verrichteten,
seit dem frühen 18. Jahrhundert zunahm. Zu ei-
nem regelrechten "Kirchen turnult" kam es 1708,
als die Evangelischen die Pfarrkirche wegen einer
Abendmahlsfeier nicht rechtzeitig räumten und die
in den Chor hereinströmenden Katholiken ihnen
deshalb mit dem hölzernen Palmesei den Weg zum
Altar versperrten. Auf die Beschwerden der Evan-
gelischen beim Reichshofrat schützte der katholi-
sche Rat Unwissenheit vor: er halte es für unwahr-
scheinlich, "d[a]s bey Ihr der A: [ugsburger] C:[on-
fessions] V:[erwandten] sehr starkh undt lauthen
Sing[en] undt Jubiliren von 5: biß 6 oder noch
mehrer hundert Persohrren. Einen Catholl: [ischen]
der Eufer ahnkomben sollt in dem Chor zu be-
ten"42 Der Palmesei schließlich sei bloß .auß Un-
achtsambkheit ... etwaß nahe zu denen Gättern,
wo die A:C:V: den durchgang haben, geschoben
word[en)". Trotz beständiger Proteste des evangeli-
schen Rats führten die Katholiken um 1715 "das
Sacramentraichen u[nd]: Tauffen" im Chor der
Pfarrkirche während des evangelischen Gottesdien-
stes ein.v 1765 entbrannte ein Konflikt zwischen
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den Konfessionen, weil die katholische Geistlich-
keit unter Mißachtung der evangelischen Kirchen-
zeiten im Chor Messen zu lesen begann.s- Auf die
Vorhaltungen des protestantischen Rats, daß die
evangelischen Gottesdienste "durch das beständige
und mit vielem Geräusch begleitete Meßlesen im
Chor, und auf anderen Neben-Altären" gestört
würden, entgegnete der katholische Rat, daß der
Chor der katholischen Kirchengemeinde allein
gehöre, sie dort also nach Belieben schalten und
walten könne. Bis zur Mediatisierung fuhr die ka-
tholische Geistlichkeit fort, Messen im Chor zu le-
sen, während die evangelische Gemeinde im Schiff
ihren Gottesdienst feierte." Der Umgang der Ka-
tholiken mit dem Chorbereich zeigt, daß er, nicht
das simultane Langhaus, ihr bevorzugter Kultraum
war, in dem sie sich im Lauf des 18. Jahrhunderts
Freiräume zu verschaffen wußten, die das Simulta-
neum nicht ausdrücklich vorgesehen hatte. In den
ersten Jahrzehnten nach Einführung der Parität
war man noch wesentlich vorsichtiger verfahren.
Wenn im Vorfeld hoher katholischer Festtage in der
Pfarrkirche das Vierzigstündige Gebet der katholi-
schen Gemeinde vor dem ausgesetzten Altarsakra-
ment anstand, hatten die katholischen Räte
zunächst noch die Zustimmung ihrer evangeli-
schen Kollegen eingeholt." Im 18. Jahrhundert
nahm man sich dieses Recht. Ausgerechnet im Zeit-
alter der Aufklärung kam es im Biberacher Simul-
taneum zu einer gewissen Gegenläufigkeit zwi-
schen dem von Toleranz geprägten Zeitgeist und lo-
kaler, dem Konfessionalismus vergangener Zeiten
verhafteter Gesinnung.

Ausweichversuche aus dem Simultaneum
Beide Konfessionen tendierten dazu, bestimmte

sakrale Handlungen aus den Simultaneen heraus-
zuverlagern. Wegen ihrer geringeren Ausweich-
möglichkeiten fühlten sich die Evangelischen be-
nachteiligt. Die Leichenpredigten für die breite
Masse der evangelischen Bürgerschaft wurden seit
1663 in der protestantischen Heilig-Geist-Kirche
gehalten." Die Katholiken ließen 1725 wegen der
mit den Evangelischen zu erwartenden Auseinan-
dersetzungen nicht in der Pfarrkirche, sondern in
der katholischen Spitalkirche ein Heiliges Grab er-
richten.v Sie wichen zu einem Teil der Prozessio-
nen, Stundengebete und Predigten, selbst zu Ehe-
einsegnungen und Firmungen in das Kapuziner-
und das Franziskanerinnenkloster aus.s? Der 1697
begonnene Kirchenneubau der Franziskanerinnen
mit seinem auf die Straße führenden Portal be-
schwor heftige konfessionelle Konflikte herauf.w
1649 war den Nonnen lediglich die Privatandacbt
in ihrer Klause erlaubt worden; mit dem Neubau
etablierte sich im Kloster St. Maria de Victoria das
öffentliche Religionsexerzitium, dessen Nutznieße-
rin die katholische Gemeinde war, weil sie hier un-
gestörter als im Simultaneum ihren spezifischen
Formen der Frömmigkeit nachgehen konnte. Das
entscheidende Motiv beider Konfessionen, kirchli-
che Akte aus dem Simultaneum herauszuverla-
gern, war die Umgehung zeitlicher Reglementie-
rungen. Eine Rolle spielte aber auch das Bedürfnis



nach Religionsausübung in einem konfessionell
stimmigen Milieu ohne bildliehe Anklänge an
fremdes Glaubensgut.

Man habe "mit denen Papisten eine
gemeinsame - und also nur eine halbe
Kirche"

Das Simultaneum war also ein ständiger "Prüf-
stein für die Toleranzbereitschaft der Konfessio-
nen", wie Paul Warnbrunn zutreffend meint.>' Im-
mer dann, wenn das interkonfessionelle Klima sich
verschärfte, so am Beginn des 18. Jahrhunderts
nicht zuletzt wegen des Kirchenneubaus der Non-
nen, keimte der Wunsch nach einer evangelischen
Pfarrkirche wieder auf. In einem Bettelbrief an die
Augsburger Protestanten beklagten die Biberacher
Evangelischen um 1710, daß sie "mit denen Papi-
sten eine gemeinsame - und also nur eine halbe
Kirche" besäßen und zu arm seien, um den Bau ei-
nes Gottesha uses ohne fremde Hilfe zu finanzie-
ren.v Die wiederholten Beteuerungen der Katholi-
ken, sie wären froh, "wann sie [Evangelische] je
bälder je lieber eine ganz eigene neue Kirchen er-
bauen" würden, zu der man .ex publico von Her-
zen gern ein nahmhafftes herschiessen= wolle 53,

entpuppten sich als Lippenbekenntnis. 1723 be-
schwerten sich die Evangelischen beim Kaiser, weil
die Katholiken sich weigerten, als Kompensation
für die in Aussicht gestellte Abtretung der Martins-
kirehe eine angemessene Abfindung zu be-
willigen. 54

11.Das Bildprogramm des
Chorfreskos - Die Verherrlichung
der päpstlichen Kirche

Zu der für lange Zeit letzten, von katholischer
Seite begonnenen Diskussion über einen Auszug
der Evangelischen aus der Pfarrkirche kam es 1743
im Vorfeld der Barockisierung." Die von einem Ka-
tholiken gestifteten Gemälde der Zwölf Apostel von
der Hand Joseph Esperlins hatten schon im Vorjahr
theologische Gräben aufgezeigt, als die Katholiken
auf den Herrschaftsattributen des Apostelfürsten
Petrus bestanden.w Die geplante Barockisierung
der Kirche beschwor konfessionelle Gegensätze
herauf, weil die Vorstellungen von Katholiken und
Protestanten über Bildprogramm und Ausstattung
divergierten. Aufgrund der Rechtslage hatten die
Evangelischen nur ein Mitspracherecht bei der
Ausgestaltung des Kirchenschiffes. Als der Maler
Johannes Zick 1746 seine Risse vorlegte, schärfte
die evangelische Geistlichkeit ihm ein, "seine Kunst
mit biblischen, und keinem religions = antheil
praejudicirl: [ichen] Mahlereyen zu zeigen, so er ...
versprochen=". Damit war die Kompromißformel
für das Schiff gefunden, dessen Deckenfresken für
beide Konfessionen verbindliche Szenen aus dem
Leben und Wirken Jesu zeigen. Ein Ausscheiden
der Evangelischen aus dem Simultaneum stand vor
dem Hintergrund ihres finanziellen Engagements
bei der Barockisierung nun bis ins 19. Jahrhundert
hinein nicht mehr zur Debatte.

Ausschnitt mit der Ecclesia und den Apostelfursten mit der Herde Christi. Foto: Riotte
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Faksimile des Liedes "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort"
aus dem evangelischen Gesangbuch von 1743, r. 139,
S.233.

An den Kosten der Umgestaltung des Kirchen-
schiffes in den Jahren 1746 bis 1749 beteiligten sich
beide Kirchengemeinden zu gleichen Teilen.58 Erst
jetzt entstand eine eigene evangelische Sakristei.
Zuvor war die protestantische Geistlichkeit ge-
zwungen gewesen, die Amtstracht in einer der ka-
tholischen Seiten kapellen anzulegen, in denen
gleichzeitig Beichte gehört wurde 59 Dabei waren
die Prediger vor allem vom anwesenden Landvolk
immer wieder verspottet worden. Die Katholiken
hatten dem Bau der Sakristei nur unter der Bedin-
gung zugestimmt, daß der evangelische Rat die Ab-
schrankung des Chors und des katholischen Tauf-
steins mit Eisengittern akzeptierte.w Diese den
Chor hermetisch abschließenden Eisengitter, die äl-
tere Holzschranken ersetzten, wurden erst 1768/69
angebracht.
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Für die Barockisierung der ihnen allein zuste-
henden Gebäudeteile - Chor, Sakristei und Ge-
schlechterkapellen - brachten die Katholiken ins-
gesamt weitere 8000 fL auf61 Während das Lang-
schiff notgedrungen konfessionell neutral gestaltet
werden mußte, hatten die Katholiken hier freie
Hand. Sie entschieden sich für ein dezidiert katho-
lisches Bildprogramm im Chor.s- Schon die poin-
tierte Petrusdarstellung Esperlins aus dem Jahr
1742 mit den päpstlichen Herrschaftsinsignien der
dreifachen Krone und des dreifachen Kreuzes war
wegen seines Hinweises auf den päpstlichen Primat
von den Evangelischen scharf kritisiert worden.
Auch die beiden Schlüssel in der Hand des Apostels
symbolisieren den päpstlichen Anspruch auf die
oberste Jurisdiktions- und Lehrgewalt über die
Christenheit. Auf den priesterlichen Charakter Pe-
tri und seiner Nachfolger weist das mit Kreuzen
versehene Pallium des Apostels hin. Die Petrusdar-
stellung war von den Evangelischen im simultanen
Schiff nicht geduldet worden; die Katholiken hat-
ten sie schließlich in unmittelbarer Nähe des Chor-
bogens im katholischen Chor angebracht.

Johannes Zicks Chorfresko griff das Leitmotiv
der Verherrlichung der römischen, der päpstlichen
Kirche als Kirche der Rechtgläubigen auf. Das
Deckenfresko ist in drei Zonen geteilt: oben das
himmlische Jerusalem als end zeitliche Gottesstadt.
in deren Mitte das apokalyptische Lamm schwebt.
Darunter ist im Bildmittelpunkt, jedoch klar der
himmlischen Sphäre zugeordnet, die Ecclesia als
Braut Christi zu sehen. Dem irdischen Bereich hin-
gegen gehört die Herde Christi mit ihren Hirten an.

Das Bildprogramm orientiert sich an den end-
zeitlichen Visionen der Apokalypse. Das Lamm,
Christus also, das durch sein Blut die Menschen er-
löst hat, kündet die Endzeit an. Die vier Wesen -
Löwe, Stier, Mensch, Adler =, die die Evangelisten
symbolisieren, assistieren nach der Apokalypse
beim Jüngsten Gericht. Beim Jüngsten Gericht
wird unterschieden zwischen den Erlösten, denen
das Siegel Gottes auf die Stirn gedrückt ist, und den
Verdammten. Doch zuvor kommt es zum Kampf
zwischen dem Lamm und dem Tier, dem Antichri-
sten' der besiegt wird. Das dem Fresko zugrundelie-
gende Gedankengebäude ist damit vorgegeben: der
Widerstreit zwischen der Erlösung der Rechtgläubi-
gen und der Verdammnis der Irrgläubigen.

Gleichzeitig wird das marianische Thema des
Hochaltars von 1720 mit der Himmelfahrt Mariae
im Deckenfresko fortgeführt. In dessen Mittelpunkt
steht die Krönung Mariae mit der Papsttiara. Maria
ist Himmelskönigin und gleichzeitig Personifikation
der Ecclesia, der römisch-katholischen Kirche.
Durch die Übertragung der päpstlichen Attribute
auf die Ecclesia "steht diese für das Papsttum" 63 In
der Rechten hält die Frauengestalt den Kelch mit
der Hostie, ein Hinweis auf das katholische Meß-
opfer, in der Linken das Kreuz als Siegeszeichen der
ecclesia triumphans. der triumphierenden Kirche.
Der Bezug zur Apokalypse wird durch Kapitel 19,
Vers 7 hergestellt: "denn die Hochzeit des Lammes
ist gekommen, und seine Gemahlin hat sich bereit
gemacht". Gemeint ist die mit der Tiara gekrönte



römische Kirche als Braut Christi. Ihr steht der Er-
zengel Michael, der Schutzpatron der Kirche, zur
Seite, der mit seinem Schwert alles Böse abwehrt.
Beim Jüngsten Gericht fungiert er, wie im Fresko
durch das Attribut der Waage angedeutet, als See-
lenwäger. Er scheidet die Erlösten von den Ver-
dammten. Über der Ecclesia erscheinen die Gestal-
ten der vier abendländischen Kirchenväter Ambro-
sius. Hieronymus, Augustinus und der mit der Ti-
ara gekrönte Papst Gregor. Die Papstkrone
erscheint allein im Deckenfresko zweimal, ein drit-
tes Mal an der Chorwand im Petrusbild.

In der unteren Bildzone wird die Herde Christi
von den beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus
geweidet. Zicks Darstellung Petri zitiert in Physio-
gnomie, Kleidung und Attributen Esperlin. Beide
Male trägt der Apostel ein blaues Untergewand und
einen gelben Mantel, beide Male hält er einen gol-
denen und einen eisernen Schlüssel in der Hand.
Der Apostelfürst des Deckenfreskos verweist auf
die Apokalypse Kapitel 19, Vers 15: "und er (Chri-
stus) selber wird sie (die Völker) weiden mit einem
eisernen Stab". In Zicks Fresko hält an Stelle Christi
sein Stellvertreter auf Erden den Hirtenstab.

III. Die Kontroverspredigten im
Simultaneum und ihr Bezug zu Zicks
Chorfresko

Das Bildprogramm des Chores ist gleichsam eine
mit dem Pinsel aufgetragene, in Farbe gestaltete ka-
tholische Kontroverspredigt. Grundthema fast aller
Kontroverspredigten. katholisch wie evangelisch,
war der Widerstreit zwischen dem aus der Rolle des
Papstes als Stellvertreter Christi auf Erden abgelei-
teten Anspruch, die alleinseligmachende Kirche zu
vertreten - so die katholische Deutung - und dem
Papst als Antichrist - so die evangelische Interpre-
tation.

"Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und steur
des Papsts und Türken Mord"

Mit dem politischen Ausgleich zwischen den Be-
kenntnissen im Jahr 1649 kam es im kirchlich-
theologischen Bereich zunächst zu einer verschärf-
ten Abgrenzung. 1650 empfahl Herzog Eberhard
IH. von Württemberg, quasi der Schutzherr der Bi-
beracher Protestanten, auf eine Anfrage des evan-
gelischen Rats, das Lied "Erhalt uns, Herr, bei dei-
nem Wort und steur des Papsts und Türken Mord,
die Jesum Christum deinen Sohn wollen stürzen
von seinem Thron" auch weiterhin singen zu las-
sen.>' Der Württemberger argumentierte, daß das
Verbot des Lutherliedes die evangelische Gemeinde
theologisch verunsichern würde. Auch in den Au-
gen der Geistlichkeit war das Reformationslied un-
verzichtbares Glaubensgut: "Solten wir nun dassel-
bige underlassen. oder etwas daran ändern, und für
Papsts, nur Feindts Mordt Singen, so wurden wir ...
wie man spricht, daß Magnificat Corrigiren, und
Verbessern wollen=».

In den ersten Jahren der Parität wurde es all-
wöchentlich am Donnerstag im Predigtgottesdienst
gesungen. Im konfessionell gespaltenen Biberach

zeigte das Lied die Unversöhnlichkeit der beiden
konkurrierenden theologischen Lehrgebäude in ih-
rer ganzen Schärfe auf.

Als der evangelische Rat seine Geistlichkeit aus
Sorge um den Religionsfrieden schon bald zu ei-
nem sparsamen Gebrauch des Liedes anhielt,
ließen die Prediger es bezeichnenderweise immer
wieder am katholischen Hochfest Peter und Paul
singen.» Den von der Identifikation des Papsttums
mit der wahren Kirche geprägten Glauben der Ka-
tholiken, den die Kontroverspredigten des katholi-
schen Klerus propagierten, parierten die Protestan-
ten mit ihrer aus der Quelle der Reformation ge-
speisten antipäpstlichen Gegenidentität, derzufolge
die wahre Kirche Christi nur dort zu finden sei, wo
in Übereinstimmung mit der Schrift die reine Lehre
verkündet und die Sakramente richtig verwaltet
würden - im Protestantismus also. Damit ist der
permanente Gewissenskonflikt der Geistlichen bei-
der Konfessionen umrissen, die zwischen dem poli-
tischen Diktat der Toleranz im bikonfessionellen
Gemeinwesen und dogmatischer Intoleranz - der
Unvereinbarkeit beider Theologien - schwankten.

Der Widerstreit zwischen dem Lutherlied und
der katholischen Interpretation des Papsttums läßt
sich bis ins 18. Jahrhundert weiterverfolgen: Esper-
lins Petrusdarstellung datiert aus dem Jahr 1742; in
das evangelische Biberacher Gesangbuch von 1743
wurde "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" in sei-
ner ursprünglichen Version aufgenommen-". ob-
wohl andere evangelische Obrigkeiten im Zeitalter
der Aufklärung den antipäpstlichen Vers aus dem
Lied eliminierten, das ansonsten in kirchlichen Fra-
gen als Vorbild dienende Württemberg zum Bei-
spiel im Jahr 1741.

"... der Pabst möge der Säu zu Rom hüten" -
Ansätze einer evangelischen
Kontroverspredigt am Festtag Peter und Paul

Zunächst hatte es den Anschein, als etablierte
sich arn Fest Peter und Paul. dem 29. Juni, in Bi-
berach eine alljährliche evangelische Kontrovers-
predigt. 1673 kritisierte der katholische Rat scharf,
daß der evangelische Prediger Johann Schmid am
29. Juni .vtl schmachsichtig und gotslästerliches
wider ihrer der Catholisch [en) religion fürgebracht.
in deme er sie nicht Papisten (wie sie gemeinIich
von den Evangelischen genent werd[en), Sie sich
auch dißes namens nicht scheimen, als der von
dem Papst ihrem höchsten oberhaubt der kirch[en)
herkomme) geheißen, sondern ein newen ohner-
hörten namen geben, nemlich Papösen ">". Die
Konzentration auf die beiden Protagonisten des
Katholizismus und des Protestantismus schlug sich
also auch in der Alltagsterminologie nieder. Waren
die Katholiken für die Evangelischen die "Papisten"
oder .Pontificii", so waren die Protestanten für die
Katholiken die "Lutheraner".

Der evangelische Rat zwang seine Geistlichkeit
immer wieder zur Mäßigung. Wiederholt, erstmals
1666, wies er darauf hin, daß die Kontroverspre-
digten "der burgerschafft", gemeint ist die evangeli-
sche Bevölkerung, "an ihrer Nahrung abbruch ge-
ben"69. Wegen der Nahmarktfunktion Biberachs
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stellten Boykotte des katholischen Umlands gegen
evangelische Handwerkserzeugnisse eine ernste
Gefahr dar.

Nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus
politischen Gründen hielt die evangelische Obrig-
keit Kontroversen für nicht opportun. Während
der katholische Rat bis ins ausgehende 18. Jahr-
hundert vorschützte, daß er in geistlichen Fragen
keine Jurisdiktion über seine Kleriker besaß:".
mußte der evangelische Rat seit 1649 befürchten,
bei Verletzung des Religionsfriedens durch die pro-
testantischen Prediger als deren geistliche Obrigkeit
von den obersten Reichsgerichten belangt zu wer-
den. Ähnliches hatte sich 1670 im paritätischen Ra-
vensburg ereignet."

Als Magister Matthäus Briegel d. J. in einer Pre-
digt über das Evangelium vom Guten Hirten 1680
zum besten gab, "der Pabst möge der Säu zu Rom
hüten", wurde dies vom evangelischen Rat "hart
geandet"72 Es ist charakteristisch für die von Absi-
cherungstendenzen begleitete Konfessionspolemik
der Geistlichkeit im paritätischen Biberach. daß
Briegel seine Schmähungen Luthers Wortwahl ent-
lehnte, der in seinem Pamphlet "Wider das Papst-
tum zu Rom, vom Teufel gestiftet" den Papst und
seinen Hof 1545 als .epicurische Sew" bezeichnet
hatte.

"... solche verstreüete schäfflin ... in rechten
schaff-stall zue führen" - Vom Hirtenamt der
Geistlichkeit

Ausgehend von Briegels Attacke auf den Papst
als katholischen Oberhirten spitzte sich die Konfes-
sionspolemik auf das Hirtenamt der Seelsorger zu.
Dem Bild der evangelischen Prediger, die "doch
nichts nutz" und keine rechten Hirten, sondern
.Verführere deß Volcks" seien?'. wurde innerhalb
des Biberacher Katholizismus der treu sorgende ka-
tholische Seelenhirte entgegengestellt. Mit Besorg-
nis registrierte der katholische Stadtpfarrer Pimpe-
lius 1691, daß etliche der katholischen Dienstbo-
ten, die in evangelischen Diensten standen, "weder
kalt, noch warm, mehr luterl:[isch] eüsserlich we-
nigist. als Cathoh: [lisch] scheinen zu sein">. Als
Seelsorger sah er sich aufgerufen, "solche ver-
streüete schäfflin ... in rechten schaff-stalt zue
führen". Nach der Androhung von Kirchenstrafen
wohnten schließlich viele dieser Dienstboten zum
"großen troßt unser Catholischen " und zur "bitte-
rung der Uncatholischen" den vom 1. bis 3. August
mit demonstrativer Feierlichkeit begangenen, auf
das engste mit dem Papsttum verbundenen Festta-
gen Vincula Petri. Papst Stephans und Inventio
Sancti Stephani bei.

Zicks Chorfresko nimmt das Thema des Hirten
und Seelsorgers im katholischen Sinne auf, indem
es auf Petrus als Vorbild des päpstlichen Oberhirten
lind des katholischen Ortsklerus verweist, der dafür
einsteht, daß seine Schäflein in den rechten - ka-
tholischen - Schafstall geführt werden.

Undenkbar im paritätischen Biberach war eine
bildliehe Darstellung des aus katholischer Sicht
falschen, seine Schäflein in die Irre führenden lu-
therischen Geistlichen wie etwa in Ochsenhausen
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1725 von der Hand Johann Georg Bergmüllers,
dem Maler des Biberacher Hochaltarblatts. Das
Ochsenhauser Fresko zeigt die Verehrung der Eu-
charistie in der wahren, der katholischen Kirche.
Der Erzengel Michael wehrt mit einem Feuerstrahl
die Ungläubigen ab, in deren Mitte ein lutherischer
Prediger kauert, der in der Linken die Confessio
Augustana hält, die Bekenntnisschrift der Luthera-
ner von 1530.

Kaiser Kar! VI. hatte 1715 Religionsschmähun-
gen im Reich gegen Andersgläubige in Wort, Schrift
und Bild verboten. Da das Wort wesentlich flüchti-
ger war als das Bild, damit in einem Prozeß schwe-
rer nachweisbar, blieb das Thema des falschen Hir-
ten in Biberach den katholischen Kontroverspre-
digten vorbehalten. Es war bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts ein katholisches Standardthema.
1785 predigte ein Kapuziner, wenn "man Lutheri-
scher Seits vorgebe, daß man das wahre Wort
Gottes habe und ein jeder gemeiner Mann solches
verstehen könne, so seye richtig, daß ein jeder
Schuster und Schneider auch ein jedes altes Weib
ein Lutherischer Pastor seyn könne?". Der Kapuzi-
ner machte seine Kritik am unterschiedlichen
Amtsverständnis beider Kirchen fest. Er verwies
darauf, daß die Prediger weder von Sünden absolu-
tieren noch Brot und Wein konsekrieren könnten.
Weil der katholische Klerus kraft seiner Weihe dazu
fähig sei, sterbe ein Katholik ruhiger und zuver-
sichtlicher als ein Lutheraner. Der katholische Seel-
sorger versehe einen Sterbenden mit drei Sakra-
menten: dem Sakrament der Buße, dem Sakra-
ment des Altars und dem Sakrament der Ölung.
Ein evangelischer Geistlicher reiche einem Ster-
benden zwar auch das Altarsakrament und nehme
ihm zuvor die Beichte ab. Die Absolution könne er
ihm jedoch nicht erteilen. Ein Protestant müsse
sich damit begnügen, daß sein Seelsorger ihn "an
das Verdienst Jesu Christi" erinnere; mit "diesem
unnüzen Trost müße er aus der Welt". Deshalb for-
derte der Kapuziner abschließend alle Lutheraner
auf, "sich nicht lange zu besinnen, sondern zu
demjenigen Glauben, von dem ihre VorEltern ab-
gewichen seyen. umzukehren".

Vor dem Hintergrund der katholischen Kritik am
protestantischen Amtsverständnis wurde in den
evangelischen Gottesdiensten das Hirtenamt im
Zusammenhang mit der Aussendung der Jünger
und dem Evangelium vom Guten Hirten im prote-
stantischen Sinne betont.?- Die konfessionelle Spal-
tung und die dauernden Angriffe aus dem katholi-
schen Lager waren die Folie, vor der sich der Ver-
weis auf die biblische Legitimation der Prediger als
notwendig erwies. Das auf Christus selbst bezogene
Hirtenthema fand auch in der evangelischen bil-
denden Kunst seinen Widerhall. Die Taufschale der
Evangelischen Kirchengemeinde aus dem Jahr
1769 zeigt Christus als den Guten Hirten inmitten
seiner Herde, darüber die Inschrift aus Lukas Kapi-
tel 10, Vers 20: "Freuet euch, daß Euere Namen im
Himmel geschrieben sind". Weist das Chorfresko in
der Pfarrkirche die katholischen Gläubigen als Er-
wählte aus, denen das himmlische Jerusalem zuteil
wird, so stellt die Taufschale den evangelischen



Epitaph des Webers Christian Schäffer und seiner Frau
aus dem Jahr 1790, Heilig-Geist-Kirche Biberach. Das
Epitaph besitzt doppelte Relevanz: zum einen wegen der
evangelischen Interpretation des Themas des Guten Hir-
ten, zum anderen wegen der Tracht der Schaffenn. die
den Trauerhabit der Protestantinnen abbildet.

Foto: Riotte

Täuflingen die ewige Seligkeit in Aussicht. Auch
das Epitaph des evangelischen Webers Christian
Schäffer aus dem Jahr 1790 in der Heilig-Geist-Kir-
ehe deutet auf die Brisanz des Themas vom Guten
Hirten im bikonfessionellen Biberach hin.

Daß "Parsadversa bekehret werden
möchte": Die katholischen
Palmsonntagspredigten

Während der protestantische Rat der Etablierung
einer evangelischen Kontroverspredigt an Peter
und Paul einen Riegel vorschob, um nicht in die
Schußlinie des Reichshofrats und des katholischen
Umlandes zu geraten, war es am Beginn des 18.
Jahrhunderts bei den Katholiken bereits üblich,
daß ein Kapuziner am Palmsonntag eine Kontro-
verspredigt hielt. Diese Predigten hatten regen Zu-
lauf aus Stadt und Land. Bei der Wahl des Predigt-
termins besaß wohl die Vita des schon lange vor
seiner Seligsprechung 1729 und seiner Kanonisa-
tion 1746 gerade auch im Biberacher Mönchsklo-
ster verehrten Kapuziners Fidelis von Sigma ringen
Vorbildwirkung. Er hatte am Palmsonntag 1622 als

erster seines Ordens von protestantischer Hand das
Martyrium erlitten, nachdem er zuvor eine Kon-
troverspredigt über das Thema "Ein Herr, ein
Glaube, eine Taufe" gehalten hatte.??

Ungeachtet der ständigen Klagen des evangeli-
schen Rats beim Reichshofrat, der auch in dieser
Frage schützend seine Hand über die Biberacher
Katholiken hielt, verfestigten sich Form und Inhalt
der Palmsonntagspredigt in den folgenden Jahr-
zehnten. Sie war beherrscht von dem Gegensatz
zwischen ewiger Verdammnis und Erlösung und
gipfelte in der Regel in der Aussage, daß alle Evan-
gelischen, "die Vom Cathol.[ischen] glauben das
bessere wissen [haben], und nit annehmen, Ver-
dampt werden">. Das Chorfresko mit seiner Ge-
richtsthematik greift den Widerspruch von Erlö-
sung und Verdammnis, von Rechtgläubigkeit und
Irrglaube auf, der alljährlich am Palmsonntag von
den Kapuzinern mit dem Hinweis auf zentrale Dog-
men der römischen Kirche, etwa der Lehre vom Al-
tarsakrament, aufgezeigt wurde.

Dem Fresko kam damit dieselbe Funktion zu wie
den Kontroverspredigten. deren Zweck der katholi-
sche Rat 1717 darin sehen wollte, "Ein = und ande-
ren HauptArticul Unsers alten ... Cathol: [ischen]
glaubens" den Pfarrkindern "vorzutragen, die un-
wissende zu informiren, die wißende aber Im glau-
ben solcher Alt Cathol: [ischen] Lehre sich desto
mehr fundiren und Estabilieren zu wißen, ohne
von widrigen glaubens genoßen sich darinnen Irr
machen lassen zu können"?". Die nach innen ge-
richtete Bestandsbewahrung freilich war nur eines
der Anliegen der Palmsonntagspredigten. Aussagen
über den offensiven Charakter der Kontroverse,
nämlich daß "Pars adversa [der Gegenteil] bekehret
werden möchte", entfuhren den Kapuzinern nur
im Eifer des Gefechts."?

Die evangelische Antwort auf die
katholischen Kontroversen:
Verlesung der Augsburger Bekenntnisschrift

Der evangelische Rat sah einen Zusammenhang
zwischen der katholischen Kontroverspredigt und
den gegen Mitte des 18. Jahrhunderts häufiger
werdenden Religionswechseln protestantischer Ge-
meindemitglieder. Konversionen aber verletzten
ein religiöses Tabu der bi konfessionellen Gesell-
schaft. Die evangelische Obrigkeit verbot ihrer Ge-
meinde alljährlich per Dekret, die Palmsonntags-
predigt zu besuchen, damit ihr Seelenheil nicht
durch Zweifel an der Wahrheit der lutherischen
Lehre gefährdet wurde."! Der evangelischen Geist-
lichkeit waren nach wie vor keine Kontroverspre-
digten gestattet, die den Eindruck der Kapuziner-
predigt auf die protestantischen Zuhörer hätten
neutralisieren können. Zum Abschluß des zwei-
hundertjährigen Jubiläums der Confessio Augu-
stana am 29. Juni 1730, dem Festtag Peter und Paul
also, ordnete der evangelische Rat aber die Kate-
chese über die sieben Artikel der Augsburger Be-
kenntnisschrift an, die den Mißbrauch im Papsttum
thematisieren.v Damit war die künftige Richtung
vorgegeben: seit 1750 wurden katholische Kontro-
verspredigten auf Vorschlag Frühprediger Guter-
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Auf Johann Bergmayers Zunfttafel von 1720 stellen sich
die den Rosenkranz betenden katholischen ZunJtmeister
unter den Schirm der Schutzmantelmadonna. Städtische
Sammlungen, Inv. 7562. Foto: Riotte

manns regelmäßig mit der Verlesung der Confessio
Augustana im evangelischen Gottesdienst beant-
wortet.

"Mariaspan den Mantel aus und jag die
Lutherische Kezer naus" - Die erneute
Intensivierung der katholischen
Marienverehrung

Wohl auch infolge der ekklesiologisch-rnariani-
sehen Bildthematik im Chor der Pfarrkirche kam es
im Biberacher Katholizismus seit Mitte des 18.
Jahrhunderts zu einer erneuten Intensivierung der
Marienverehrung. Die marianische Frömmigkeit
hatte bereits mit der Einführung der Parität, die zu
einer verstärkten theologischen Abgrenzung auf
den Kanzeln geführt hatte, die katholische Glau-
benspraxis in der Stadt wieder entscheidend ge-
prägt. Der Schussenrieder Prior Augustin Arzet, ein
Kontroversprediger von Ruf, der während dieser
für die katholische Gemeinde schwierigen Zeit als
Pfarrverweser amtierte, hatte 1650 die darnieder-
liegende Rosenkranzbruderschaft neu gegründet."
Im selben Zug "hat auch ... P. Prior Augustinus Ar-
zet, einen newen altar vor dem Chor von den 15 ge-
haimbnussen [des Rosenkranzes] aufrichten undt
machen lassen"84

Seit 1750 wurde nun auch an Marienfeiertagen
verstärkt kontroversiert. Nach einer äußerst pole-
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mischen Palmsonntagspredigt und einer den Reli-
gionsfrieden verletzenden Kapuzinerpredigt. an
Mariae Geburt, die die Daseinsberechtigung der
Protestanten in der Stadt mit der Formulierung be-
stritt "Maria span den Mantel aus und jag die Lu-
therische Kezer naus". wandte der evangelische
Rat sich an das Kreisausschreibamt." Dabei strich
er die Rolle der Kapuziner als konfessionelle
Scharfmacher heraus, die das Klima in der Stadt
vergifteten und das Zusammenleben der Konfessio-
nen erschwerten. Die Evangelischen klagten, daß
durch die Kontroverspredigten "die sonst verträgli-
che CathoI:[ischen] Innwohnere und achbaren
zu einem bitteren Hass gegen ihre Augs-
purgl: [ischen] Confess: [ions] Verwandte Mitbur-
gere oder KundsLeuthe aufgereizet [werden],
ihren Widerwillen etliche wochen. so lange solche
Schmäh-Wortte in frischem Andencken sind, ...
deutlich hervor blicken lassen, die gewöhnliche Lä-
den und Wirths-Häuser meiden".

IV.Das Simultaneum am
Übergang von Reichsstadtzeit
und Mediatisierung

Erst am Ende der Reichsstadtzeit begannen sich,
vor allem in Ratskreisen. neue der Spätaufklärung
verbundene Denk- und Verhaltensmuster im Si-
multaneum durchzusetzen. Auf die Beschwerde
des katholischen Rats, daß Evangelische immer
wieder vor Beginn ihrer Benutzungszeit in die
Pfarrkirche eindrangen, ergriff die evangelische
Obrigkeit 1783 Partei für die Katholiken. Weil
"diesseitigem Theil nichts unbedeutend ist, was
auch nur von weitem her einen Schein einer intol-
leranten denckungs = Art unter Seinem Religions
Antheil verrathen möchte", verwarnte der evange-
lische Rat die protestantische Bürgerschaft.86 Sei-
nen Höhepunkt erlebte das Simultaneum 1802, im
letzten Jahr der Reichsstadtzeit, als die Chöre bei-
der Konfessionen und Konventualen benachbarter
Klöster in der Pfarrkirche gemeinsam Haydns
"Schöpfung" aufführtenß7

Nach der Mediatisierung trug die badische Regie-
rung wesentlich zu einer Befriedung im Simulta-
neum bei, indem sie 1804 die Kapuzinerkontro-
verspredigt verbot.:" Ihr galt sie als ebensowenig
opportun wie die alljährliche Predigt über die Con-
fessio Augustana, weil sie "den Sectengeist ... nur
anfache, und bei den Laien ... die falsche Richtung
von einer besondern Wichtigkeit der Confessions-
differenzien erzeugen könne, die abermals dem Jn-
tolerantism[us] in die Hand arbeite'?".

Gespräche über eine Veränderung der Gottes-
dienstzeiten blieben dagegen ergebnislos.w Vom
Vorschlag Badens, der evangelische Rat möge mit
den Katholiken über eine Verbesserung der evan-
gelischen Zeiten verhandeln, war keine der beiden
Konfessionen angetan. Spezial Volz als ranghöch-
ster geistlicher Vertreter der evangelischen Kir-
chengemeinde erklärte die Weigerung damit, daß
die Biberacher Protestanten nach so vielen Jahr-
zehnten des Simultaneums "schon an frühe
G[otte]sdienste gewöhnt" seien und sich nun nicht



mehr umstellen wollten." Wie die Diskussion über
die Gottesdienstzeiten 1649 zeigt, war das damals
noch anders gewesen.

Die Regulierung der Gottesdienstzeiten durch
das Simultaneum blieb nicht ohne Einfluß auf den
Lebensstil beider Konfessionen. Aufgrund des auf
den frühen Morgen anberaumten protestantischen
Hauptgottesdienstes stand der Sonntagsbraten in
evangelischen Familien gewöhnlich eine Stunde
früher auf dem Tisch als bei den Katholiken, näm-
lich um 11 statt um 12 Uhr. 92

Ob das Simultaneum in den Augen der Betroffe-
nen je den Charakter einer Notlösung verlor, ist
dennoch fraglich. Als 1834 über die Einführung ei-
nes Simultaneums in der katholischen Dorfkirche
im bikonfessionellen Attenweiler beraten wurde,
gab der katholische Ortspfarrer Balthasar Sturm zu
Protokoll: "die vorhandenen Simultankirchen ge-
ben kein einladendes Beispiel ab, wie das nament-
lich von Biberach bekannt sei"">. Sturm wußte,
wovon er sprach, hatte er doch vier Jahre als Vikar
in den Biberacher Simultaneen amtiert.

Noch deutlicher formulierte Karl Friedrich Di-
zinger, von 1807 bis 1809 württembergischer Ober-
amtmann in Biberach. seine Kritik am Simulta-
neum: "In Biberach [seien] ... der Haß und das
Mißtrauen, die seit dem 16. Jahrhundert die Ka-
tholiken und die Lutheraner da selbst getrennt hat-
ten, durch die nachfolgenden Geschlechter fortge-
pflanzt, durch einen Teil ihrer Priester genährt, und
durch das Zusammenleben in einer kleinen Stadt,
sowie besonders durch den gemeinschaftlichen Ge-
brauch der Kirche erhalten worden">.

V.Bewahrung der konfessionellen
Identität im paritätischen Alltag

Wie am Beispiel der Kontroverspredigten und
des Chorfreskos zu sehen, wurde in einem Ge-
meinwesen, in dem man bis hinein in die Kirchen
zur Koexistenz gezwungen war, der Bewahrung
der eigenen konfessionellen Identität zentrale Be-
deutung beigemessen. Die Identität jeder Glau-
bensgemeinschaft manifestierte sich in den ver-
schiedensten Lebensbereichen.

Sonntagshochzeiten - Montagshochzeiten -
Dienstagshochzeiten

Dazu nur einige Beispiele aus der paritätischen
Praxis. Zum Ärgernis der Evangelischen heirateten
die Katholiken senntags. während der traditionelle
Hochzeitstag der Biberacher Protestanten der
Montag war." Nach katholischer Vorstellung
standen Montagsehen unter keinem günstigen
Stern.?"

Ebenfalls aus Gründen der konfessionellen Kon-
trastierung hatten sich die Biberacher Katholiken
für den Sonntag als Hochzeitstag entschieden - un-
geachtet dessen, daß ihre Kirche am 'Sonntag nicht
nur sexuelle Enthaltsamkeit vorschrieb, sondern
seit dem 18. Jahrhundert auch Lustbarkeiten wie
Tanz und Gasthausbesuch verbot.'? Im Biberacher
Katholizismus wurde der konfessionellen Abgren-
zung ganz offensichtlich größeres Gewicht beige-

messen als der buchstaben getreuen Einhaltung
kirchlicher Normen.

Den Vorwurf der Protestanten, der Sonntag
werde durch die katholischen Hochzeitsfeiern ent-
weiht?", ließen die Katholiken lange Zeit nicht gel-
ten. Erst 1799 gaben sie unter dem verschärften
Druck des Bischofs von Konstanz, ihrer geistlichen
Obrigkeit, die Sonntagshochzeiten auf und heirate-
ten seither ebenfalls am Montag."? Die Abschaffung
eines Großteils der katholischen Heiligenfeiertage
am Ende des 18. Jahrhunderts hatte den Sonntag
auch im Katholizismus wieder zum eigentlichen
Herrentag aufgewertet, der nicht durch Tanz und
Schmausereien entweiht werden durfte.

Für einen Personenkreis innerhalb der Biber-
acher Bevölkerung freilich galten die konfessions-
spezifischen Hochzeitstage nicht.

Paare, die des vorzeitigen Beischlafs überführt
worden waren, einigte ohne Unterschied der Kon-
fession die Schande, dienstags vor den Traualtar
treten zu müssen. 100

Das unterschiedliche Sonntagsverständnis
und seine Folgen für das gesellschaftliche
Zusammenleben der Konfessionen

Die abweichende Haltung in der Frage der Sonn-
tagsheiligung wirkte sich störend auf das bürgerli-
che Zusammenleben aus. Im Unterschied zur evan-
gelischen Obrigkeit, die der protestantischen
Komödiantengesellschaft das Theaterspiel am
Sonntag strikt verbot, gestattete der katholische Rat
seinen Akteuren 1732 Aufführungen nach den
Sonntagsgottesdiensten.w'

Um 1700 hatte sich die 1686 gegründete bikon-
fessionelle Komödiantengesellschaft hauptsächlich
aufgrund inhaltlicher Auseinanderentwicklungen.
vor allem des Engagements der katholischen Spie-
ler bei den Passionsspielen, nach Konfessionen ge-
trennt.

Dagegen führte bei den Schützen allein die Frage
der Sonntagsheiligung 1714 zur Trennung. Die
Schützengesellschaft war wegen ihres öffentlich-
militärischen Charakters nach 1649 zunächst in
enger Anlehnung an die politischen Strukturen
Biberachs paritätisch organisiert. Auf Drängen des
dem Pietismus nahestehenden Frühpredigers Dör-
tenbach, der die Schießübungen der Schützen als
Sabbatschändung brandmarkte'<. verbot der evan-
gelische Rat den protestantischen Mitgliedern 1714
die weitere Teilnahme an den sonntäglichen Zu-
sarnmenkünften.tw Während die Evangelischen
sich seither montags versammelten, beharrten die
Katholiken auf dem Sonntag. Keinesfalls wollten
sie sich den .ahnmassendejn] neüe[n] herren re-
Iorrnatores". Dörtenbach und seinen Kollegen,
beugen.'> Auch die Fülle katholischer Heiligente-
ste, die ohnehin zu empfindlichen Einkommens-
verlusten führten, sprach nach katholischer An-
sicht gegen eine Verlegung des Schießens auf einen
Werktag. 105

Der im vorausgehenden Beitrag dargelegte wirt-
schaftliche und finanzielle Vorsprung der evangeli-
schen Bürgerschaft gegenüber den Katholiken er-
klärt sich auch mit der unterschiedlichen Anzahl
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protestantischer und katholischer Feiertage. Der
katholische Klerus unterstellte den Evangelischen,
die Zahl der Feiertage allein deshalb eingeschränkt
zu haben, "damit man dem Abgott Mammon nur
waidlieh dienen mög"I06. Um 1720 standen bei den
Biberacher Katholiken außer den Sonntagen "daß
Jahr hindurch geg[en] 48. biß 50 Ieyrtäge" im Ka-
lender.v" Die Protestanten dagegen begingen abge-
sehen von den Sonntagen nur ungefähr 15 Fest-
tage und einige Halbfeiertage.

Als der Bischof von Konstanz 1782 die Abschaf-
fung von rund dreißig Feiertagen befahl. stieß er
beim katholischen Rat auf erbitterten Wider-
stand.lOs Das volkswirtschaftliche Motiv, mit dem
das Ordinariat die Reduzierung begründete, rückte
die Katholiken in gefährliche Nähe zum Protestan-
tismus, dem ja unterstellt wurde, die Zahl der Fei-
ertage nur aus Profitgier beschnitten zu haben. Die-
ses Argumentationsgebäude. das auf der moralisch-
religiösen Überlegenheit der Katholiken basierte,
ihnen gleichsam den Lohn im Himmel für den ent-
gangenen Arbeitslohn auf Erden schmackhaft zu
machen versuchte, drohte nun einzustürzen.

Das bischöfliche Dekret trat zwar in den katholi-
schen Spitaldörfern ordnungsgemäß in Kraft, in Bi-
berach selbst durfte es aber auf Anweisung des ka-
tholischen Rats erst fünf Jahre später mit dem Zu-
satz publiziert werden, daß "die Dispensirte Feyr-
tage ... weil es die Umstände in hiesig Parificirtem
Orth also forderten, mit beybehaltung der bisher
gewöhnlichen Gottesdiensten, annoch und forthin
bestehen" sollteri'w. Die im Trend der Zeit liegen-
den Feiertagsbeschränkungen griffen im Biber-
acher Katholizismus ungeachtet des bischöflichen
Drucks also nicht. Erst mit der Mediatisierung
wurde eine konfessionelle Angleichung in der Fei-
ertagshaltung von Seiten des Staates erzwungen.

"Sich ... durch öffentliche Verthätigung des
Catholischen glaubens besonders zu
distinguiren - Die barocke Volksfrömmigkeit

Ansonsten begann sich das öffentliche Erschei-
nungsbild des Katholizismus auch in Biberach all-
mählich zu wandeln, als am Ende des 18. Jahrhun-
derts immer mehr weltliche und geistliche Obrig-
keiten volksfrommes Brauchtum beschnitten, das
sich im Lauf der letzten beiden Jahrhunderte auch
in Biberach voll entfaltet hatte.

Der bekenntnishafte Charakter barocker Fröm-
migkeit "im Sinn der Demonstratio catholica"!"
wurde im paritätischen Biberach bewußter und
entschiedener in Szene gesetzt als anderswo, weil
diese Art der Glaubenspraxis die von den Reforma-
toren bekämpften Elemente der Katholizität her-
ausstrich, etwa die Heiligen- und Reliquienvereh-
rung. den Ablaß und das Fegefeuer, die Eucharistie,
das Papsttum, das WaIIfahrts- und Ordenswesen.
das Rosenkranzgebet.'!' Auffallend ist, daß in Bi-
berach die katholische Elite, das Patriziat also,
Frömmigkeitsformen propagierte, die traditionell
im Bereich der Volksreligiosität angesiedelt wer-
den. Dahinter stand die erklärte Absicht der Ge-
schlechter, daß man "sich in einem mixtirren. und
parificirten orth durch offentliehe Verthätigung des
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Catholischen glaubens besonders zu distinguiren"
habe, wie bei der Gründung der Biberacher Blutrei-
tergruppe 1734 unterstrichen wurde. 112Dieses Ziel
ließ sich eher durch Ausdrucksformen der Volks-
frömmigkeit als der theologisch normierten Reli-
gion der Eliten erreichen.

Am Ende des 17. Jahrhunderts rückte die
Karwoche in den Mittelpunkt des religiösen Ge-
schehens. Drei Ölberge zeugten in der Stadt von
der katholischen Passionsfrömmigkeit. Um
1693/94 nahmen die Katholiken die mit lebenden
Bildern aus der Passionsgeschichte gestaltete
Karfreitagsprozession wieder auf.' J3 Nach der Jahr-
hundertwende schlossen sich junge Katholiken zu-
sammen und begannen erneut, an Gründonnerstag
und Karfreitag Passionsspiele auf dem Marktplatz,
in der Kirche und im Komödienhaus aufzu-
führen.u+ Die Anziehungskraft dieser Formen ba-
rocker Religiosität auf das katholische Umland war
immens. 1725 war der Andrang so groß, daß die
Passionsgeschichte gleich fünfmal aufgeführt wer-
den mußte.'»

Das religiöse Brauchtum der Katholiken ver-
fehlte seine Wirkung gelegentlich selbst auf Prote-
stanten nicht. "Das ist wohl ein schönes Exerci-
tium; bei uns, den Lutherischen, hat man nichts
also", ließ 1708 ein Biberacher beim Anblick einer
Prozession verlauten.u- Auch Christoph Martin
Wieland gestand 1795, daß ihn die Biberacher
Palmsonntagsprozessionen. bei denen eine höl-
zerne Christusfigur auf einem hölzernen Esel mit-
geführt wurde, als Kind beeindruckt hätten.'!" Die
evangelischen Ratsdekrete. die regelmäßig den Be-
such der Prozessionen und Passionsspiele unter
Strafe stellten, weil sie den "schädlichen Saamen
einer Neigung zu dergleichen sinnlichen Religions-
Übungen unvermerckt in die Herzen ein-
streuen'"!s, blieben wirkungslos.

Distanzierung von "recht Papistische[n)
stückhlin" - Zur evangelischen
Glaubenspraxis des 17.und 18.Jahrhunderts

Den Protestanten war nicht weniger als den Ka-
tholiken daran gelegen, konfessionelle Identität
nach innen wie nach außen zu demonstrieren.
"Zur scharfen Abgrenzung war eine klar unter-
scheidbare Lehre und religiöse Praxis erforderlich.
Nun gab es aber zum Beispiel in den Frömmig-
keitsübungen zwischen Katholiken und Protestan-
ten weit weniger Unterschiede, als die Schärfe, in
der die theologische Diskussion geführt wurde, ver-
muten ließe, ja diese wären wohl noch weit gerin-
ger gewesen, hätten die kirchlichen Amtsträger
sich nicht immer wieder um die Unterschiedlich-
keit bemüht und Übungen unterlassen, die ihnen
nur deshalb als bedenklich erschienen, weil die an-
dere Konfession sie angenommen hatte."119

Dieser Grundsatz galt in besonderem Maß für die
Frömmigkeitspraxis in einer bikonfessionellen
Stadt, wie einige Beispiele illustrieren. 1660 gab
Magister Matthäus Briegel seine PfarrersteIle in
Württemberg auf und trat als Siechenprediger in
den Dienst seiner Heimatstadt.r= Drei Wochen spä-
ter denunzierte ihn sein Kollege Frühprediger



Ausschnitt aus dem Rollin-Epitaph (um 1620): kniende Stifter und ihre Angehörigen. Pfarrkirche St. Martin, Marien-
kapelle. Foto: Riotte

Kühn beim evangelischen Rat, er "Hebe ... im gebet
die Hände auff" wie ein Katholik. Briegel rechtfer-
tigte sich, daß er - wie dort üblich - "die händ im
gebet des H. Vatters Unsers im land würthemberg
auffgehebt" habe. Anders als im lutherischen
Württemberg schien diese Gebärde im bikonfessio-
nellen Biberach jedoch nicht angebracht.

Briegels Gebetsgestus blieb ungestraft. Dagegen
hatte der protestantische Rat 1653 Frühprediger
Merk aus Sorge vor einer Glaubenskrise der evan-
gelischen Gemeinde seines Amtes enthoben. Merk
wurde vorgeworfen, er "habe recht Papistische
stückhlin in sich gehabt, in deme Er zue Stuttgart
vor dem Consistorio gesagt, man khöne durch den
glauben nicht, sondern müesse durch die guote
Werckh seelig werden">'. Mit der Leugnung der im
Zentrum des lutherischen Glaubensverständnisses
stehenden Rechtfertigungslehre war Merk als Kir-
chendiener in Biberach untragbar geworden. Die
Kapuziner nutzten den Fall für Propagandazwecke,
indem sie in ihren Predigten darauf hinwiesen, daß
Merk "mit Ihnen den Catholisch[en] wo nicht in
allen, doch albereit und[er]schidlich[en] Lehr
Puncten ... allerdings ainig und gleichstimmig" sei.
Wegen der inhaltlichen und formalen Nähe zur ka-
tholischen Firmung, deren Sakramentscharakter
vom Protestantismus in Abrede gestellt wurde,
schien auch die Einführung der Konfirmation nicht
ratsam. Als 1768 - also 46 Jahre nach Einführung
der Konfirmation in Wurttemberg--? - die erste
Konfirmation in Biberach nach württembergi-
sehern Ritus durchgeführt wurde, stellten die Evan-
gelischen unverzüglich klar, daß sie "mit jener
aberglaubisch -verkehrten firmelung [der Katholi-
ken] gar nichts ähnliches" habe.'>' Auch in Würt-
temberg hatte es zunächst Ressentiments gegeben
gegen die Konfirmation als einen Akt, "der nach
dem Papismus schmecke; man scheine diesem hie-
durch näher zu kommen" 124.

Zwanghaftes Verhalten? Vom evangelischen
und vom katholischen Buchstabieren

Die konfessionellen Abgrenzungszwänge konn-
ten groteske Züge annehmen. 1729 berichtete der
katholische Präzeptor Schmidt dem katholischen
Rat, daß die Eltern seiner Schüler ihn scharf ange-
griffen hätten, weil "ich die Kinder im Alphabet
also lehr: ha. i, ka, el, ern. en"125. Sie aber verlang-

ten von ihm, "ich müsse sprechen: ho. i. ko. eal,
earn, ean. sie sagen, die Lutheraner buchstabieren
und sprechen die Buchstaben auf solche [erstere]
weiß auß. nicht aber die Catholische". Gerade in
Biberach schien es eifrigen Katholiken unverzicht-
bar, die Katholizität ihrer Schulen zu betonen,
grenzten sie sich doch dadurch von ihren weniger
linientreuen Glaubensgenossen ab. Ein nicht unbe-
trächtlicher Teil der katholischen Eltern nämlich
boykottierte die katholischen Schulen, deren Ni-
veau unter der vom Patriziat beherrschten Schul-
und Bildungspolitik litt, die lange Zeit auf Entmün-
digung der breiten Masse ausgerichtet war. Ehrgei-
zigere Katholiken schickten ihre Kinder deswegen
auf die leistungsbetonteren evangelischen Schu-
len.126 Beim unterschiedlichen Buchstabieren han-
delte es sich also um mehr als eine bloße Äußer-
lichkeit. Analoges gilt für die Kleidung.

Die Tracht als konfessionelles Wahrzeichen?
Reaktionen auf die französischen
Alamodereien

In der Kleiderfrage hatte bis in die zweite Hälfte
des 17. Jahrh underts weitgehend Einigkeit bestan-
den: die Eliten beider Konfessionen trugen, wie auf
verschiedenen Epitaphien zu sehen, die strenge,
körperverhüllende spanische Tracht.127 Die Ge-
denktafel für die katholische Patrizierfamilie Rollin
aus der Zeit um 1620 (Marienkapelle, St. Martin)
zeigt die Stifter, die Rosenkränze als katholisches
Glaubensabzeichen in den Händen halten, nach
spanischer Mode gekleidet. Während evangelische
Stifterfamilien wie die Briegels. Gaupps, Schmids
und Wielands sich auf Gedenktafeln aus der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Heilig-Geist-Kir-
ehe), die ja nicht nur Ausdruck frommer Gesin-
nung, sondern auch ein Medium ständischer Re-
präsentation waren, in der schlichten schwarzen,
nur durch wenig weiße Elemente aufgelockerten
Kirchentracht darstellen ließen, setzten die zeitwei-
lig dem Patriziat angehörenden Rollins schon in der
Endphase der spanischen Mode selbst im Kirchen-
raum einige Farbakzente. Die dem innersten Kreis
des "Steins" zuzurechnenden katholischen Scher-
richs ließen sich auf ihrem Epitaph aus dem Jahr
1624 (Marienkapelle, St. Martin) bereits wesent-
lich modischer darstellen. Die in militärischen
Diensten stehenden Familienmitglieder tragen zum
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Bildnis der Anna Maria Franziska von Settelin, geb.
Wanner, von und zu Wolffertshofen (f 1735) (aus der Zeit
um 1700?). Städtische Sammlungen, Inv. 5861.
Das Bild der zweiten Frau des katholischen Bürqermei-
sters Johann Pranz von Settelin kann als Beispiel für die
vollständige Rezeption der franzäsischen .Alamodereien "
im katholischen Patriziat um 1700 dienen. Foto: Riotte

Teil schon die während des Dreißigjährigen Krieges
verbreiteten langen farbigen Koller, über die leuch-
tend rote Schärpen drapiert sind, die Abzeichen ih-
res Offiziersrangs. Auffallend bei den beiden Scher-
rich-Frauen sind die kostbaren hochgestellten Spit-
zenkragen, die die spanischen Halskrausen ablö-
sten und bereits den französischen Modeeinfluß
erkennen lassen. Diese Kragenvarianre ging mit
Dekolletes einher, die man auf keinem der evange-
lischen Epitaphien findet.

Mit der neuaufkommenden. ebenso farbenfro-
hen wie figurbetonten französischen Mode trenn-
ten sich die Wege der konfessionellen Eliten.

Während sie im katholischen Patriziat um 1660/70
rasch Anhänger fandl28, lehnten die evangelischen
Räte nicht zuletzt unter dem Einfluß ihrer Prediger
die französischen "Alamodireien" strikt ab und be-
harrten auf der spanischen Tracht.'> Ganz offen-
sichtlich verletzte die neue Modeströmung ihr Sitt-
lichkeitsempfinden, weil sich die französisch ge-
kleideten Frauen dekolletiert zeigten, während die
spanische Mode den Körper verhüllte.

Im politischen Alltag stellte der Dissens in der
Kleiderfrage ein fast unüberwindliches Hindernis
auf dem Weg zu einer für beide Konfessionen ver-
bindlichen Kleiderordnung darl30, einer ordnungs-
politischen Maßnahme ersten Ranges im Zeitalter
der Ständegesellschaft. Bei der Beratung über die
Kleiderordnung von 1676 gab der evangelische Rat
Dr. Johann Lay zu bedenken, "ob mann sich von
den herren Catholisch[en]" in dieser Frage "separi-
ren könne? ja ob es nicht dem EvangelI: [ischen]
Wesen oder der paritet nachtheilig" sei, wenn die
protestantische Führungsschicht gegenüber dem
katholischen Patriziat "deterioris conditioriis". also
von untergeordneter Stellung, sein solle.

Nur eine der genannten evangelischen Gedenk-
tafeln, diejenige Bürgermeister Martin Wielands.
zeugt bildlich vom frühzeitigen Wirken des seelen-
gefährdenden französischen "Modeteufels" auch
unter Protestantinnen. 1684 erhielt eine der Töch-
ter des Bürgermeisters einen scharfen Verweis vom
evangelischen Rat, weil sie "zu Gottes Tisch nicht
wie gebräuchlich im Schleyher gegangen", der aus
dichtem, steif drapierten weißen Stoff bestand,
"sondern in einem flor auffgezogen" seil3l, einem
den Kopf weich umhüllenden, zart gewirkten
schwarzen Schleier. Als ihr Vater im darauffolgen-
den Jahr starb, ließ sie sich zusammen mit einer ih-
rer Schwestern mit Flor und ohne spanischen Kra-
gen verewigen. Drei andere weibliche Familienmit-
glieder erscheinen dagegen in der traditionellen
schwarz-weißen evangelischen Kirchentracht mit
weißem Schleier und breitem weißen Kragen.

Nach 1700 bröckelte die evangelische Front ge-
gen die französischen Alarnodereien. weil einige
der protestantischen Nobilitierten und Graduier-
ten, vor allem aber deren Frauen und Töchter, dem
ohnehin um seinen Vorrang beneideten Patriziat in
der Kleidung nicht länger nachstehen wollten.!v
Als Beispiel für einen auf der Höhe der Zeit geklei-

Das Epitaph des evangelischen Bürgermeisters Dr. Martin Wieland (f 1685) in der Heilig-Geist-Kirche ist ein Bild-
zeugnis für das Wirken des .franzäsiscnen Modeteufels" auch unter Protestantinnen der evangelischen Führungs-
schicht der Nobilitierten und Graduierten. Foto: Riotte
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Das Bild der Anna Barbara Wechsler (1697-1766) als
55jährige ist eines von mehreren Bildzeugnissen für die
.halbfranzosische" Kleidung der evangelischen Honora-
tiorenfrauen. Städtische Sammlungen Biberach. Inv.
7199. Foto: Riotte

deten Patrizier um 1700 sei das Bildnis des katholi-
schen Bürgermeisters Johann Franz von Settelin
mit Allongeperücke und Spitzenjabot genannt. Die
katholischen Patrizierinnen kleideten sich nach der
Mode der Zeit farbenprächtig, dekolletiert und mit
Perücke oder gepuderten Haaren.

Mit über fünfzigjähriger Verspätung hatte sich
die französische Mode um 1735 auch bei der Spitze
der evangelischen Gesellschaft, den Nobilitierten
und Graduierten, durchgesetzt. Mit einer entschei-
denden Ausnahme: die evangelische Obrigkeit be-
harrte 1737 darauf, daß die Mitglieder der prote-
stantischen Gemeinde ohne Rücksicht auf ihre
Standeszugehörigkeit ausnahmslos in der alten
spanisch beeinflußten Tracht zum Gottesdienst er-
schienen.!» Nur in der Farbgebung, nicht im
Schnitt durften sich die Stände unterscheiden: den
Frauen und Töchtern der Nobilitierten und Gradu-
ierten war in der Kirche der .flörige [schwarze]
Sturtz". ein weites hemdartiges. ärmelloses Überge-
wand, erlaubt, während die Bürgersfrauen sich mit
dem weniger kostbaren weißen Sturtz begnügen
mußten. Auf evangelischer Seite kristallisierte sich
also im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts ein Dua-
lismus zwischen Kirchentracht und weltlicher Klei-
dung heraus. Während die Frauen und Töchter der
Nobilitierten und Graduierten sich außerhalb der
Kirche nach französischer Mode kleideten, ist von

Bildnis der Anna Wechsler, der Frau des Weißadlerwirts
Justinus Friedrich Wechsler und Schwiegertochter Anna
Barbara Wechslers, aus dem Jahre 1757. Städtische
Sammlungen Biberach. Inv. 7197.
Die Kleidung der älteren und der jüngeren verheirateten
Portestantin aus der Honoratiorenschicht entsprechen
sich in Schnitt und Farbgebung. Foto: Riotte

den Frauen der Geistlichen und der plebejischen
Honoratioren überliefert, daß sie im 18. Jahrhun-
dert im säkularen Bereich "halbfranzösisch ge-
hen">. Ein Beispiel für diesen Kompromiß aus
Althergebrachtem und Neumodischem ist das Ko-
stüm, in dem sich Anna Barbara Wechsler
(1697-1766), die Frau eines Geheimen Rats aus der
evangelischen Zunftbürgerschaft. porträtieren ließ.
Die dreiviertellangen, mit kostbaren Spitzenman-
schetten geschmückten Ärmel und der Fächer ver-
raten den französischen Einfluß. An die spanische
Mode erinnern der züchtig hochgeschlossene, ak-
kurat plissierte Kragen und die Betonung der aus-
gestellten Schulterpanie. Ebenfalls aus der spani-
schen Mode leitete sich die Schniepenhaube aus
schwarzem Stoff ab, die über der Stirn und seitlich
in Höhe der Augen die drei charakteristischen spitz
zulaufenden "Schneppen" oder "Schniepen"
zeigte. 135 Darüber wurden auch von wohlhabenden
Biberacher Protestantinnen wie Anna Barbara
Wechsler die "sogenandten ... gebuckelten ... Hau-
ben", die Bockelhauben, drapiert.t'<

Das Fächlein dagegen, eine in Falten gelegte ge-
stärkte Leinwandhaube. wurde von Biberacher
Protestantinnen in der Kirche, bei Beerdigungen
und während der ganzen Karwoche getragen. Der
Chronist Krais berichtet, daß das katholische Patri-
ziat im 18. Jahrhundert Mummenschanz mit dem
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Joseph Esperlin (1707-1775), Bildnis einer jungen
Dame, 1756. Städtische Sammlungen, Inv. 7522. Im Bi-
beracher Museum sind einige Porträts katholischer Patri-
zierinnen aus dem 18. Jahrhundert erhalten, deren mo-
dische Art sich zu kleiden derjenigen der hier abgebil-
deten Dame gleicht. Allerdings erreicht keines dieser
Bildnisse die hohe künstlerische Qualität des Esperlin-
Porträts. Letztlich bleibt es sich wohl gleich, ob die Esper-
lin-Dame katholisch oder evangelisch war, denn die
Frauen der evangelischen Nobilitierten - so ist aus schrift-
lichen Zeugnissen überliefert - kleideten sich außerhalb
der Kirche zu dieser Zeit längst auch a la [rancaise.

Foto: Riotte

antiquierten evangelischen Kirchenhabit trieb.'?"
Im Winter - in der Fastnachtszeit? - unternahmen
die Patrizierfamilien Schlittenfahrten. bei denen sie
sich von Vorreitern begleiten ließen. Die Reiter wa-
ren "mit einem sogenannten Sammetborden Mie-
der, einem diken [in Falten gelegten weißen] Kra-
gen", der dem Mühlrad der spanischen Mode ent-
sprach, "und einem Fächle bekleidet, wie damals
die evang. [elischen] Bürgers frauen zu den Leichen
gierigen". Krais weiter: "Diese vormalige Leichen-
tracht findet man noch an Tafeln in der Branden-
burgischen u. pflummerischen Kapelle, in der
evang.[elischen] Gottesakerkirche u. an den alten
Epitaphien auf diesem Gottesaker abgebildet." Vom
Konservatismus der protestantischen Gemeinde in
Kleidungsfragen zeugt das Epitaph in der Heilig-
Geist-Kirche, das die Webersfrau Anna Barbara
Schäfferin noch im Jahr 1790 in der von Krais be-
schriebenen Trauerkleidung darstellt. Auch im
außerkirchlichen Bereich ließ sich die Konfessions-
zugehörigkeit an Details ablesen. Vor allem die
Kopfbedeckung - geflochtene Zöpfe aus Stoff, die
die evangelischen Mädchen noch trugen, als die
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Das Votivbild des Ottobeurer Kanzlers und früheren Bi-
beracher Stadtarnmanns Franz Xaver von Pflummern
und seiner Frau in Maria Steinbach (1735) kann als Bei-
spiel für die Rezeption der französischen Mode und gleich-
zeitig für die vom Biberacher katholischen Patriziat ge-
pflegte Marienverehrung dienen.

Foto: Geschichte der Stadt Biberach. Abb. 50

katholischen sie schon längst als veraltet abgelegt
hatten, "evangelische" Nestkappen. "katholische"
Münchener Hauben - verrieten dem Zeitgenossen
die Konfessionszugehörigkeit einer Biberacherin
im späteren 18. Jahrhundert. Rosenkränze auf ka-
tholischer, Reformationsmedaillen auf evangeli-
scher Seite vervollständigten das konfessionelle
Outfit.

VI. Zwischenkonfessionelle
Berührungsebenen

Die optischen Unterscheidungsmerkmale schie-
nen gerade auch deshalb nötig, weil die Konfessio-
nen auf das engste zum Zusammenleben und zur
Zusammenarbeit gezwungen waren. Äußerlichkei-
ten trugen zur Verinnerlichung der beiden Tabus
der konfessionell gespaltenen Gesellschaft bei, ge-
meint sind Religionswechsel und Mischehen, die
nicht nur den innerfamiliären. sondern auch den
städtischen Frieden störten, weil sie unweigerlich
zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern, zwi-
schen katholischen und evangelischen Räten führ-



ten. Dem Andersgläubigen, dem man fast überall
begegnete, signalisierten Kleidung und Konfes-
sionsabzeichen auf einen Blick, daß man weder für
Bekehrungsversuche zugänglich war noch als po-
tentieller Ehepartner zur Verfügung stand.

Intensive zwischenkonfessionelle Kontakte be-
standen auf Ratsebene. im Spital, den Wohn- und
Arbeitsquartieren. den Zünften, den Schulen, im
gesellschaftlichen Leben. Nicht nur zu Beerdigun-
gen, auch zu Verlobungen und Hochzeiten, selbst
zu Taufen luden die Biberacher Führungsschichten
andersgläubige Standesgenossen ein.138 Zentrum
des gesellschaftlichen Lebens der Handwerker-
schichten waren hingegen die Zunfthäuser. Die
Zunftleitungen wurden 1649 paritätisch besetzt.
Bestrebungen einzelner Handwerkszweige, Katho-
liken fernzuhalten. wurden vom evangelischen Rat
nicht geduldet, weil sie dem Exekutionsrezeß wi-
dersprachen. Dennoch blieben die Zünfte bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts störungsanfällig. Mit
dem Ruf nach Spaltung war man bei Auseinander-
setzungen rasch zur Hand, nur selten wurde sie
auch vollzogen.

Katholisches Gesinde lebte mit seiner evangeli-
schen Herrschaft unter einem Dach. 1691139 traf
dies im Schnitt immerhin auf jeden vierten bis
fünften protestantischen Haushalt zu. Um die
evangelischen Einflüsse zu neutralisieren und die
Konversionsgefahr einzudämmen, intensivierte der
katholische Klerus um diese Zeit die Dienstboten-
pastoral; der katholische Stadtpfarrer sprach in die-
sem Zusammenhang sogar von einer .kleinejn] re-
forrnation">". Nur Katholiken in protestantischen
Diensten mußten die Teilnahme an der österlichen
Beichte durch einen Beichtzettel nachweisen. 141

Ein strukturelles Problem dieser Dienstverhältnisse
war die unterschiedliche Feiertagshaltung und die
abweichenden Fastengebote beider Konfessio-
nen.tv

Spitalinsassen beider Bekenntnisse wohnten in
ein- und denselben Krankenstuben.iv Katholische
und evangelische Familien lebten in den meist aus
Teileigentumt+' bestehenden Bürgerhäusern Tür an
Tür. War der Besitzer katholisch, wurde dies häufig
durch Heiligenfiguren an den Fassaden signalisiert.
Trotz mancher Versuche, Andersgläubige durch ge-
zielte Immobilien- oder Mietpolitik aus der näch-
sten Umgebung fernzuhalten'<, weil die Lebens-
qualität im konfessionell einheitlichen Milieu
höher eingestuft wurde als in einer bikonfessionel-
len Umgebung, bestimmten in der Regel wirt-
schaftliche und topographische Gegebenheiten die
Wahl des Wohn- und Arbeitsquartiers. Zur Aus-
übung seines Handwerks war der evangelische wie
der katholische Weber auf die Tunken am Weber-
berg. der evangelische wie der katholische Gerber
auf den Stadtbach angewiesen.

Ein sensibler Bereich, in dem die Überschreitung
konfessioneller Grenzen ungern gesehen oder
nicht geduldet wurde, war das Medizinalwesen.
Die Nähe der Ärzte und Hebammen zu Geburt und
Tod ließ Eingriffe in das Glaubensleben der Patien-
ten befürchten. Weil die katholischen Hebammen
ihren evangelischen Kolleginnen im 18. Jahrhun-

dert den Rang abliefen, wurden sie auch von Prote-
stantinnen konsultiert.t= Der alte Brauch, wonach
die Hebamme den Täufling in die Kirche trug, hatte
wohl zur Folge, daß häufig katholische Hebammen
evangelische Kinder zum Taufakt brachten, in den
Augen der evangelischen Geistlichkeit eine unge-
heure Provokation. 147 Die Nottaufe schließlich, die
katholische Hebammen den Kindern evangelischer
Eltern in dem Glauben spendeten, das ewige See-
lenheil des Kindes nur durch eine "katholische"
Taufe retten zu können, brach ein konfessionelles
Tabu.148 Bei der Mediatisierung äußerte die evange-
lische Geistlichkeit die Hoffnung, daß es endlich
"dahin kommen [werde], daß die Katholischen Ac-
coucheurs [Geburtshelfer] u. Hebammen aufhören
werden, noch ungebohrne evangelische Kinder im
Mutterleibe zu taufen, so hart es sie ankornt. sol-
ches zu laßen"!".

Als Experten gegen Leiden, denen medizinisch
nicht beizukommen war, galten nicht nur bei Ka-
tholiken die Kapuziner. 1721 befaßte sich das evan-
gelische Kirchenzensurgericht mit dem Fall des
evangelischen Bäckers Hans Jerg Bopp. der unter
der Vorstellung litt, er werde vom .Schrättele" ge-
drückt. 150 Freunde und Verwandte hatten ihm ge-
raten, "daß er nach dem Exempel anderer Evan-
gel: fischer] Burger die Cappuciner, consulieren
solte. welches er auch gethan. und habe Ihme Pater
Caspar ein Schächtelein Malefix-Pulver gegeben,
mit dem Befehl, alle Nacht die schlaffkammer da-
mit wol aus zureichern. Worauf das schretterle nur
noch einmahl gekhornmen. und hernach ausge-

Johann Eucharius Hermann: Madonna vom Haus Ehin-
ger- Tor-Platz 7 (nach 1708). Städtische Sammlungen Bi-
berach, lnv. 7506. Foto: Katalog Museum Biberach
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blieben" sei. Die Konsultation eines evangelischen
Geistlichen war nicht erwogen worden. Von Bopps
Fall erfuhr die Öffentlichkeit nur, weil die Kapuzi-
ner ihren Heilungserfolg zu einem Bekehrungsver-
such nutzten. Für das evangelische Kirchenzensur-
gericht war dieser Vorfall von höchstem Interesse,
stand dahinter doch implizit die für die innere Ver-
fassung der evangelischen Gemeinde gefährliche
Schlußfolgerung, daß jene Konfession, die Gewalt
über die bösen Mächte hatte, auch den wahren
Glauben besaß.

Die Frage aber, welche der bei den Konfessionen
den "alleinseligmachenden Glauben" besaß, war ja
das grundlegende Thema, das in vielen Variationen
mehr oder weniger offensichtlich im paritätischen
Alltag präsent war; sei es - um nur auf einige der
angeführten Beispiele zurückzukommen - in Form
der Kontroverspredigten und des Bildprogramms
im Simultaneum, der unterschiedlichen Feiertags-
halturig. der Sonntags- oder Montagshochzeiten,
der jeweils spezifischen Frömmigkeitsformen,
selbst der Überlegung, in welchem Gewand man
angemessen gekleidet war, um am Tisch des Herrn
zu erscheinen.

Anmerkungen
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